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SSerte SSereinëgeriDffen

®ie nädbfte eibg. SSoIfSabfttm=

mutig ift für beu ©djweizer ©etoerbeftanb bon größter
Sßidjtigteit. Seit 3abrzeb«ten bat ber ©djweizer. ©ewerbe*
berein nach einem fdötoetgertfdöen ©ewerbegefefce gerufen.
2Iu mehreren Selegiertenberfammlungen ift ber ©entralbor*
ftaub mit bezüglichen Sorarbeiten beauftragt ober eingelaben
toorben, bei ben b- SunbeSbebörben für batbigen ©rlafe
eines ©etoerbegefebeS zu mirïen.

Snfolge foldjer Aufträge bat benn auch 3br ©entrai*
borftanb bereits im 3abre 1888 ben ©ntwnrf eines SunbeS*
gefebeS betreffenb bie SSerbältniffe ber ©etoerbetreibenben,
SIrbeiter unb Sebrlinge bem b- eibgen. Snbufiriebepartemente
in Sern eingereicht, nadjbem biefer ©ntwnrf bor unb an
ber S)elegiertenüerfammlnng in 3ug reiflich biSfutiert toorben

tear. —
Snt Slpril 1890 fobann haben toir in einer motibierten

©ingabe bie b- SunbeSberfammlung erfuebt, gleichzeitig mit
ber ©infübrung beS ©efepgebungSrecbteS über Unfall* unb
Sranfenberfidjerung auch bie ©infübrung beS ©efebgebungS*
rechtes über baS ©etoerbetoefen bem ©djtoeizerbolt zur SInf*
nähme in bie SnnbeSberfaffnng oorzufegen. SDiefer ©ingabe

bat bie StebrzabI getoerblid^er Sereine mit zahlreichen Unter*
fdjriften zugeftimmt.

Sun wirb auch baS ©djtoeizerbolt am 4. Starz fieb aus*
Zubrechen haben. Sis jebt zeigte fidj geringe Dppofition;
bedj bürfen toir baS ©djictfal ber bringlich getoorbenen Ser*
faffnngSborlage nicht bem Bafatt ber lebten ©tunben anbeim*
ftetten. 2Bir feben borauS, bajz im ©etoerbeftanb über biefe
Frage ohne Siictfiiht auf politifdje ober tonfeffionelle ®e=

finnnngen nur eine Steinnng unb nur ein 233itte berrfdbe,
nämlich: mit allen Straften für bie SInnabme ber Serfaf*
fungSborlage zu Wirten.

3n biefer SoranSfebung forbern toir ©uch, Werte SereinS*
genoffen, auf, in ©ueren Greifen bnreh 2öort nnb ©dfjrift,
in öffentlichen Serfammlungen unb in ber greffe bafür
forgen zu wollen, bafj alle bem ©etoerbe unb §anbtoer£
günftig gefinnten Sürger über ben S^ecf unb bie Seben*

tung ber Sorlage beftmögtief) aufgetlärt unb baburch beftimmt
werben, am 4. Starz ein 3a in bie Urne zu legen. 3« biefem
Swede fügen toir eine befonbere ©mpfebfung zu gutfinbenber
Serwenbung bei. SBeitere ©pemplare biefeS Flugblattes tonnen
in beliebiger Saht bon unferem ©etretariate gratis bezogen
werben. Slnf Sßuufcb wirb bie UnterfdEjrift ber befteüenben
©ettion beigebrnett.

2Bir erwarten, bafj jebe ©ettion ihre Sflidjt tbue!
Stit frennbeibgenöffifchem ©rufje
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Aus der Kräfte schön veremtem Streöen
Erbebt sich, wirkend, erst das rechte Teben

Kreisschreibtn Pr. 14V
zur

Eidgen. Volksabstimmung vom
4. März betreffend Einführung
des Rechts derGesetzgcbung über

das Gewerbewesen.

Werte Vereinsgenossen!
Die nächste eidg. Volksabstim-

mung ist für den Schweizer Gewerbestand von größter
Wichtigkeit. Seit Jahrzehnten hat der Schweizer. Gewerbe-
verein nach einem schweizerischen Gewerbegesetze gerufen.
An mehreren Delegiertenversammlnngen ist der Centralvor-
stand mit bezüglichen Vorarbeiten beauftragt oder eingeladen
worden, bei den h. Buudesbehörden für baldigen Erlaß
eines Gewerbegesetzes zu wirken.

Infolge solcher Aufträge hat denn auch Ihr Central-
Vorstand bereits im Jahre 1888 den Entwurf eines Bundes-
gesetzes betreffend die Verhältnisse der Gewerbetreibenden,
Arbeiter und Lehrlinge dem h. eidgen. Jndustriedepartemente
in Bern eingereicht, nachdem dieser Entwurf vor und an
der Delegiertenversammlung in Zug reiflich diskutiert worden
war. —

Im April 1890 sodann haben wir in einer motivierten
Eingabe die h. Bundesversammlung ersucht, gleichzeitig mit
der Einführung des Gesetzgebungsrechtes über Unfall- und
Krankenversicherung auch die Einführung des Gesetzgebungs-
rechtes über das Gewerbewesen dem Schweizervolk zur Auf-
nähme in die Bundesverfassung vorzulegen. Dieser Eingabe

hat die Mehrzahl gewerblicher Vereine mit zahlreichen Unter-
schriften zugestimmt.

Nun wird auch das Schweizervolk am 4. März sich aus-
zusprechen haben. Bis jetzt zeigte sich geringe Opposition;
doch dürfen wir das Schicksal der dringlich gewordenen Ver-
fassungsvorlage nicht dem Zufall der letzten Stunden anheim-
stellen. Wir setzen voraus, daß im Gewerbestand über diese

Frage ohne Rücksicht auf politische oder konfessionelle Ge-
sinnungen nur eine Meinung und nur ein Wille herrsche,

nämlich: mit allen Kräften für die Annahme der Versas-
sungsvorlage zu wirken.

In dieser Voraussetzung fordern wir Euch, werte Vereins-
genossen, auf, in Eueren Kreisen durch Wort und Schrift,
in öffentlichen Versammlungen und in der Presse dafür
sorgen zu wollen, daß alle dem Gewerbe und Handwerk
günstig gesinnten Bürger über den Zweck und die Bedeu-
tung der Vorlage bestmöglich aufgeklärt und dadurch bestimmt
werden, am 4. März ein Ja in die Urne zu legen. Zu diesem
Zwecke fügen wir eine besondere Empfehlung zu gutfindender
Verwendung bei. Weitere Exemplare dieses Flugblattes können
in beliebiger Zahl von unserem Sekretariate gratis bezogen
werden. Auf Wunsch wird die Unterschrift der bestellenden
Sektion beigedruckt.

Wir erwarten, daß jede Sektion ihre Pflicht thue!
Mit freundeidgenössischem Gruße

5m Auftrag des Kentratvorkandes,
Der Präsident: Or. I. Stöszcl.
Der Sekretär: Werner Krebs.
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tërflimutg.
3" HinfidU auf baS ,;©ingefanbt" betr. Slbftimmung bom

4. 3Jlärz in Sr. 47 b. SI. füßten fuir uns moralifcß Ber»

pflichtet, aud) in biefer Seiiung unfern Stanbpunft in Stürze

ju publizieren.
@S ift unfereS ©radjtenS eine burdjauS falfdje Stnffaffnng,

Wenn gefagt Wirb, ber pr 2lbftimmung Borliegenbe Slrt. 34ter
Bebeute eine 31 u § n a h m e Don ber ©ewäprleiftung ber

HanbelS» unb ©ewerbefreißeit, laffe alfo auch ein ©ewerbe»

gefeß P, baS biefelbe p gunmen beS rechtlichen ©rwetbeS
befdjrânït unb bie idopale Konfurrenz wirffam p be»

fämpfen belfe. SBäre leßtereS beS Fad, wir würben mit
îaufenb Reuben ,,3a!" fagen.

@o lange ber Schlußfaß beS Slrt. 31: „Siefe S5er=

fügungen bürfen ben ©runbfaß ber HanbelS» unb ©ewerbe»

freißeit felbft „n i d) t beeinträchtigen" nicht aufgehoben wirb,
fo bleibt er eben in Kraft; man wirb auch ferner Arbeiter»
unb SebrlingSfdpß treiben fönnen, ja noch mehr als
bisher; aber ©infdjränfungen beS eigentlichen Kaufs»,
SetfaufS» ober ©ewerberecßteS bürfen abfolut feine ftatt»
finben. 3eber Sump unb jeber Sdjwinbler wirb baher fort»
fahren bürfen, baS ehrliche ©ewerbe p fdjäbigen unb p
©runbe p richten.

®aß übrigens in maßgebenben Greifen auch fein SBilie
pr ©infchränfung ber Scßmußfonfurrenz, wohl aber ein

foldjer pr SluSbehnung beS Fabrif» unb HaftBphtgefeßeS
auf bas Kleingewerbe oorhanben ift, geht aus folgenbem

pr ©Bibenz herBor:
1. Schon bie an ber Spiße beS Schweizer. ©ewerbe»

BereinS ftehenben fßerfönlichfeiten berlangen in feiner ihrer
©ingaben an ben Sunb punfto ©ewerbegefeß beutlicp auch
bie Sefämpfung ber Scßmußfonfurrenz ; unfere Slnträge an
ber 3lbgeorbnetenBerfammlung in Schaffhaufen auf ©in»
fcßränfung ber- ©eWerbefreiheit für allgemein fcßäbliche @e=

fcßäftSunfenntniS unb ermiefenen Fadimentsfcßwinbel würben
höhnifch als „fonferBatin" bezeichnet unb abgelehnt.

2. Oer auf Slntrag Bon glafchner Siegerift an ber 3tb=

georbnetenBerfammlung in Sern im 3uni 1891 befcploffene

Srotefi gegen weitere SluSbehnung ber Haftpflicht würbe nur
mit SBiberftreben, erft im Frühjahr 1892, hinten an ber

Serneßmlaffung über bie Siotion ßomteffe unb ohne bte

llnterfchrift beS Herrn Or. Stoffel, bem SunbeSrate einge»

reicht. Son gleicher Seite würbe in Schaffhaufen 1892 be

antragt unb Bon ber Serfammlung befchloffen, ben Schafen
beS ©entralBorftanbeS eine Seftimmung über ba§ SubmiffionS»
Wefen beizufügen; im SunbeSblait Dir. 5 Bon 1892, Seiten
377—379, finb bie Oßefen beS ©entralBorftanbeS ade auf»
geführt, aber fein SBort über bas SubmiffionSWefen babei.

3. Oer Hauptoerteibiger ber jeßt norliegenben „bfteoifiori"
im Sationalrat unb Sfßräfibent ber bezüglichen Kommiffion ift
Herr ©omtcffe, ber Urheber ber „Sîotion ßomteffe" betreffenb
SluSbehnung ber Haftpflicht auf weitere Kleinbetriebe. SBaS

ber eigentlich will, follte bodj jebem nachbenfenben HanbwerfS»
meifter flar fein.

4. 3n ber Sotfcßaft beS SunbeSrateS Bom 25. Sooember
1892 (SunbeSblatt 5 1892, Seite 366, bie Wir feljr bem

Stubiuut ber HanbwerfSmeifter empfehlen) ift ausbrücflich
gefagt, baff bie neue Seftimmung beSwegen am heften

ZU 3lrt. 34 (Slrbeiterfdpßartifcl), alfo nidjt zu Slrt. 31, ge»

höre, weil bie Hauptaufgabe ber fünftigen © e »

feßgebung in ber 3uwenbung beS „Schuhes", welchen
ber Fabrifarbeiter genießt, audi auf bie imHanbwerf
unb Kleingewerbe thätigen Sïrbeitneljnter beftehen wirb.
Son einem Krieg gegen ben Sdjwinbel, Schuß ber felbft»
ftänbigen reblichen Sfrbeit u. f. w. enthalt bie ganze 33otfchaft
fein SBort. — '

3n St. ©aden fönnen wir uns .nun für noch weitern
3Irbeiterfcßuß ohne gleichzeitigen Schuß beS ehrlichen Klein»
geWerbeS nicht begeiftern unb werben mit „Stein" fiimmen;

hingegen ftimmt ja bie ganze fozialbemofratifche Sßreffe famt
ber „Siberte" mit „3a," unb wirb baS Oing wohl mit
großem 3M)r burcßbrüden. 3m Uebrigen haben mir unfrer»
feitS „fyeuereinfteden" befdjloffen unb werben auf feine
Slrtifel, Flugblätter unb Sßlafate mehr antworten, fötan fönnte
fonft persönlich Werben, unb baS muß im Sntereffe beS

fchweiz. ©ewerbeBereinS, wo wir bod) nachher wieber mit
einanber für baS ©efamtwohl arbeiten müffen, Bermieben
werben.

Oer Ißräfibent
beS HanbwerfSmeifterBereinS Bon St. ©aden:

flölicrt JUnggcr.
Oer Slftuar:

&lfrch Pili).

(Sleftrote^nifdje 9îuubîdjau.
Oer Serwaliungörat ber „31ftiengefellf(haft für cleï»

trifthe Fnftadaiionen ' in Stagaj hat bem SunbeSrat zu
Hauben einer zu bilbenben Slftiengefedfchaft ein KonzeffionS»
gefuch zum Sau unb Setrieb einer eleftrifdj betriebenen
Straßenbahn Bom Saßnßof Sagaz ber bereinigten Schweizer»
bahnen bis ins Oorf Sagaz unb weiter bis zum „Hof Sagaz"
unb bis zur Orahtfeilbaßn 3tagaz»S58artenftetn eingereicht.

©leïtrifdje Seleud)tntig in HeriSau. SMefdjon früher
berichtet, hat bie Oorfforporation Bon HeriSau befchloffen,
fid) um bie erlebigte Konzeffion für eleftrifche Slugnüßung
ber Sßafferfräfte beS FluffeS Urnäfch (ob ber fogenannten
Kräßernbrüde) zu bewerben; biefer befdiluß fann Bon außer»
orbentlidjer SBicfjtigïeit für H^iSau unb bie umliegenben
©emeinben werben. Freilich finb noch mehrere Schwierig»
feiten zu überwinben; an ber ©eneßmigung Bon Seite beS

dlegierungSrateS ift nicht zu zweifeln.

$au=(i!)!'omL
Sauwefeit in Siiricfj. ®ie neue Slugenflinif gegenüber

bem KantcnSfpital ift nunmehr im Stoßbau fertig. ®aS
©ebäube wirb ein monumentales.

Olpe baß je ein üöort barüber in bie greffe gelangt
wäre, erfteßt an ber fiangftraße in StieSba^ unweit beS Steu»

münfter ein prächtiges HauS, baS fich ber eB ange I i f che

3üngIingSBerein für feine Sßerfammlungen unb anbern
IßereinSzwede erbauen läßt. ®ie prächtige Front imponiert
fdjon jeßt burtß ben nad) bem Stßle ber mittelalterlichen
Sürgerßäufer ausgeführten Ftrftfdimud.

Sie neue Stebfraucnïirtfje in Quri^, Bon Strdjiteft
Harbegger, ift in ber leßten Plummer ber „Schweiz. Sau»
Zeitung" abgebilbet unb beschrieben.

2)ic ©efedfihaft ©igenßeim in Stiriih wirb in fom»
menber Sau»Saifon eine feßr rege Sautßätigfeit entfalten,
ba bereits zahlreiche Slnmelbungen Bon SJiitgliebern, welche
bie Sebingungen für ©rwerb eines HaufeS erfüden woden,
einliefen.

2lu0fteüung pon Plänen für 2(rbciierwnhnfjanfcr.
Oer Sorftanb ber ©rfparnisfaffe Hoi0su ßat laut „Sl. 3- 3-"
bur^ eine Kommiffion bie F^age prüfen laffen, ob in bortiger
©emeinbe baS SebürfniS ber ©rftedung Bon 3lrbeiterwoßn=
ßäufern wirflicß Borßanben fei. Oiefelbe ift befaßt worben,
Wenn auch bon einer eigentlichen SBobpungSnot nicht gerebet
werben fann. Um nun ber Sefpredpng eine praftifche Folge
zu geben, würbe befeßtoffen, baS einschlägige Siaterial (Sau»
Pläne, Saubefcßreibungen, Saurecßnungen, SlmortifationSbe»
ftimmungen u. f. w.) fowie bie zugehörige Sitteratur, fo Weit

erhältlich, zu fammeln unb zu einer öffentlichen SluSftedung
zufammenzufteden. 3ur ®edung adfädiger Koften ift Bon

genannter ©efedfeßaft ein Krebit zur Serfügung geftedt worben.
Ohne 3roeifel wirb biefe 3nitiatibe auch Weitere Kreife in»
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Erklärung.

In Hinsicht auf das ,(Eingesandt" betr. Abstimmung vom
4. März in Nr. 47 d. Bl. fühlen wir uns moralisch ver-
pflichtet, auch in dieser Zeitung unsern Standpunkt in Kürze
zu publizieren.

Es ist unseres Erachtens eine durchaus falsche Auffassung,
wenn gesagt wird, der zur Abstimmung vorliegende Art. 34tsr
bedeute eine Ausnahme von der Gewährleistung der

Handels- und Gewerbefreiheit, lasse also auch ein Gewerbe-
gesetz zu, das dieselbe zu gunflen des rechtlichen Erwerbes
beschränkt und die illoyale Konkurrenz wirksam zu be-

kämpfen helfe. Wäre letzteres des Fall, wir würden mit
tausend Freuden „Ja!" sagen.

So lange der Schlußsatz des Art. 31: „Diese Ver-
fügungen dürfen den Grundsatz der Handels- und Gewerbe-

freiheit selbst „nicht beeinträchtigen" nicht aufgehoben wird,
so bleibt er eben in Kraft; man wird auch ferner Arbeiter-
und Lehrlingsschutz treiben können, ja noch mehr als
bisher; aber Einschränkungen des eigentlichen Kaufs-,
Verkaufs- oder Gewerberechtes dürfen absolut keine statt-
finden. Jeder Lump und jeder Schwindler wird daher fort-
fahren dürfen, das ehrliche Gewerbe zu schädigen und zu
Grunde zu richten.

Daß übrigens in maßgebenden Kreisen auch kein Wille
zur Einschränkung der Schmutzkonkurrenz, wohl aber ein

solcher zur Ausdehnung des Fabrik- und Haftvflichtgesetzes
auf das Kleingewerbe vorhanden ist, geht aus folgendem

zur Evidenz hervor:
1. Schon die an der Spitze des Schweizer. Gewerbe-

Vereins stehenden Persönlichkeiten verlangen in keiner ihrer
Eingaben an den Bund punkto Gewerbegesetz deutlich auch
die Bekämpfung der Schmutzkonlurrenz; unsere Anträge an
der Abgeordnetenversammlung in Schaffhausen auf Ein-
schränknng der Gewerbefreiheit für allgemein schädliche Ge-
schäftsunkenntnis und erwiesenen Fallimentsschwindel wurden
höhnisch als „konservativ" bezeichnet und abgelehnt.

2. Der auf Antrag von Flaschner Siegerist an der Ab-
geordnetenversammlung in Bern im Juni 1891 beschlossene

Protest gegen weitere Ausdehnung der Haftpflicht wurde nur
mit Widerstreben, erst im Frühjahr 1892, hinten an der

Vernehmlassung über die Motion Comtesse und ohne die

Unterschrift des Herrn Dr. Stößel, dem Bundesrate einge-
reicht. Von gleicher Seite wurde in Schaffhausen 1892 be

antragt und von der Versammlung beschlossen, den Thesen
des Centralvorstandes eine Bestimmung über das Submissions-
Wesen beizufügen; im Bundesblatt Nr. 5 von 1892, Seiten
377—379, sind die Thesen des Centralvorstandes alle auf-
geführt, aber kein Wort über das Submissionswesen dabei.

3. Der Hauptverleidiger der jetzt vorliegenden „Revision"
im Nationalrat und Präsident der bezüglichen Kommission ist

Herr Comtesse, der Urheber der „Motion Comtesse" betreffend
Ausdehnung der Haftpflicht auf weitere Kleinbetriebe. Was
der eigentlich will, sollte doch jedem nachdenkenden Handwerks-
meistcr klar sein.

4. In der Botschaft des Bundesrates vom 25. November
1892 (Bundesblatt 5 1892, Seite 366, die wir sehr dem

Studium der Handwerksmeister empfehlen) ist ausdrücklich
gesagt, daß die neue Bestimmung deswegen am besten

zu Art. 34 (Arbeiterschutzartikel), also nicht zu Art. 31, ge-
höre, weil die Hauptaufgabe der künftigen Ge-
setzgebung in der Zuwendung des „Schutzes", welchen
der Fabrikarbeiter genießt, auch auf die imHandwerk
und Kleingewerbe thätigen Arbeitnehmer bestehen wird.
Von einem Krieg gegen den Schwindel, Schutz der selbst-

ständigen redlichen Arbeit u. s. w. enthält die ganze Botschaft
kein Wort. — '

In St. Gallen können wir uns nun für noch weitern
Arbeiterschutz ohne gleichzeitigen Schutz des ehrlichen Klein-
gewerbes nicht begeistern und werden mit „Nein" stimmen;

hingegen stimmt ja die ganze sozialdemokratische Presse samt
der „Liberts" mit „Ja," und wird das Ding wohl mit
großem Mehr durchdrücken. Im fiebrigen haben wir unsrer-
se its „Feuereinstellen" beschlossen und werden auf keine
Artikel, Flugblätter und Plakate mehr antworten. Man könnte
sonst persönlich werden, und das muß im Interesse des

schweiz. Gewerbevereins, wo wir doch nachher wieder mit
einander für das Gesamtwohl arbeiten müssen, vermieden
werden.

Der Präsident
des Handwerksmeistervereins von St. Gallen:

Robert Kingger.
Der Aktuar:

Alfred Mild.

Elektrotechnische Rundschau.
Der Verwaltungsrat der „Aktiengesellschaft für elek-

irische Installationen" in Ragaz hat dem Bundesrat zu
Hauden einer zu bildenden Aktiengesellschaft ein Konzessions-
gesuch zum Bau und Betrieb einer elektrisch betriebenen
Straßenbahn vom Bahnhof Ragaz der Vereinigten Schweizer-
bahnen bis ins Dorf Ragaz und weiter bis zum „Hof Ragaz"
und bis zur Drahtseilbahn Ragaz-Wartenstein eingereicht.

Elektrische Beleuchtung in Herisau. Wie schon früher
berichtet, hat die Dorfkorporation von Herisau beschlossen,
sich um die erledigte Konzession für elektrische Ausnützung
der Wasserkräfte des Flusses Urnäsch (ob der sogenannten
Krätzernbrücke) zu bewerben; dieser Beschluß kann von außer-
ordentlicher Wichtigkeit für Herisau und die umliegenden
Gemeinden werden. Freilich sind noch mehrere Schwierig-
keiten zu überwinden; an der Genehmigung von Seite des

Regierungsrates ist nicht zu zweifeln.

Bau-Chronik.
Bauwesen in Zürich. Die neue Augenklinik gegenüber

dem Kantonsspital ist nunmehr im Rohbau fertig. Das
Gebäude wird ein monumentales.

Ohne daß je ein Wort darüber in die Presse gelangt
wäre, ersteht an der Langstraße in Riesbach unweit des Neu-
Münster ein prächtiges Haus, das sich der evangelische
Jünglingsverein für seine Versammlungen und andern
Vereinszwecke erbauen läßt. Die prächtige Front imponiert
schon jetzt durch den nach dem Style der mittelalterlichen
Bürgerhäuser ausgeführten Firstschmuck.

Die neue Lwbfrauenkirche in Zürich, von Architekt
Hardegger, ist in der letzten Nummer der „Schweiz. Bau-
zeilung" abgebildet und beschrieben.

Die Gesellschaft Eigenheim in Zürich wird in kom-
mender Ban-Saison eine sehr rege Bauthätigkeit entfalten,
da bereits zahlreiche Anmeldungen von Mitgliedern, welche
die Bedingungen für Erwerb eines Hauses erfüllen wollen,
einliefen.

Ausstellung von Plänen für Arbeiterwohnhäuser.
Der Vorstand der Ersparniskasse H or g en hat laut „N. Z. Z."
durch eine Kommission die Frage prüfen lassen, ob in dortiger
Gemeinde das Bedürfnis der Erstellung von Arbeiterwohn-
Häusern wirklich vorhanden sei. Dieselbe ist bejaht worden,
wenn auch von einer eigentlichen Wohnungsnot nicht geredet
werden kann. Um nun der Besprechung eine praktische Folge
zu geben, wurde beschlossen, das einschlägige Material (Bau-
Pläne, Baubeschreibungen, Baurechnungen, Amortisationsbe-
ftimmungen u. s. w.) sowie die zugehörige Litteratur, so weit
erhältlich, zu sammeln und zu einer öffentlichen Ausstellung
zusammenzustellen. Zur Deckung allfälliger Kosten ist von
genannter Gesellschaft ein Kredit zur Verfügung gestellt worden.
Ohne Zweifel wird diese Initiative auch weitere Kreise in-
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